
Zulassungskriterien Ausbildung PSDS 
Fullinstructor (B-Trainer Lizenz) 
  

• Mitgliedschaft bei einem unserer Interessengemeinschaft angeschlossenen Verein / Abteilung / Studio. 
• Nachweisbare Mitgliedschaft von mindestens 10 Jahren 
• Eingangsalter 25 Jahre (Lizenz kann nicht vor dem 25ten Lebensjahr erteilt werden) 
• Nachweislich Schwarzgurt (Masterstudent) PSDS 
• Besitz einer gültigen Lizenz als Basicinstructor (C-Trainer) 
• Gesamtnote 2,5 oder besser bei der Prüfung C-Trainer 
• Gute Beherrschung der Feinform aller Techniken 
• Nachweis einer mindestens 3-jährigen Tätigkeit als Basicinstructor (C-Trainer) 
• Besitz mindestens einer weiteren gültigen Instruktoren-/Trainerlizenz in einer anderen Kampfkunst-

/Kampfsportart – dies ist nachzuweisen 
 
Nachprüfung 
Alle Bewerber, die die erforderliche Gesamtnote der Basicinstructor Prüfung nicht erreicht haben, haben die 
Möglichkeit den oder die entsprechenden Teile nachzuholen. 
Ort: Bundesausbildungszentrum 
Dauer: je nach Umfang bis zu einem Tag 
 
1. Ausbildung 
Die Kenntnis der offiziellen PSDS-Ausbildungsunterlagen/Inhalte und der damit einhergehenden 
Voraussetzungen wird vorausgesetzt. Der Anwärter muß als selbständiger Referent die Ausbildungsinhalte 
vermitteln, die alle sportfachlichen, psychosozialen und organisatorischen Handlungsfelder eines Trainers 
betreffen.  
 
Vorbesprechung: 
Vor der Umsetzung erfolgt eine Vorbesprechung. Zu dieser muß der Anwärter seine selbst erarbeitete 
Konzeption mitbringen und vorstellen. 
 
Nachbesprechungen: 
Nach jedem Block finden Nachbesprechung statt. Hier muß der Anwärter durch den/die Prüfer ein 
entsprechendes Feedback bekommen. Desweiteren soll dem Anwärter die Möglichkeit geboten werden Fragen 
die ggf. auftauchen beantwortet zu bekommen. 
 
Kosten: 

a. Anfallende Kosten, die dem Anwärter z.B. durch das erstellen von Kopie entstehen, sind gegen 
Nachweis bis zu einer Höhe von 20 Euro zu erstatten. 

b. Die Ausbildungsstätte hat für die nötigen Medien (Flipchart, Pinwand, Beamer, Overheadprojektor, 
Leinwand, Stifte) zu sorgen. 

  
2. Prüfung 
Theorie:  
Die Prüfung erfolgt während der Arbeit als Referent. Dazu gehört auch der Einsatz der Medien, sein 
persönliches Auftreten …. 
 
Praxis:  

a. Die Technische Prüfung findet an einem extra Termin statt.  
b. Die Prüfung der praktischen Kenntnisse erfolgt trotz allem auch schon während der Arbeit als Referent 

und die Beurteilung läuft in das Gesamtprüfungsergebniss mit ein. Da der Referent ja auch die 
Technikteile unterrichten muß bietet sich diese Vorgehensweise an. 

  
3. Erste-Hilfe-Kurs: 
Bewerber müssen mindestens 1 Woche vor der Prüfung einen Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs 
eingereicht haben. 
Umfang:     16 UE (8 Doppelstunden), max. 2 Jahre alt 
  
4. Kosten  
B-Trainer Ausbildung:  

a. Gesamt – inkl. Prüfung 230 Euro 
b. Auffrischung 50 Euro je Block (drei Blöcke sind für die Auffrischung notwendig) 

 
Für alle Fullinstructoren (B-Trainer) besteht Fortbildungspflicht.  
Die Lizenz muss alle vier Jahre verlängert werden. 
  

 


